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Beschluss 
des Bundesrates 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/2031 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
Mehrjahresprogramme für Erhebungen, Meldungen über das 
Auftreten geregelter Nicht-Quarantäneschädlinge, befristete Aus-
nahmen von Einfuhrverboten und besonderen Einfuhr-
bestimmungen und Festlegung von Verfahren für deren 
Gewährung, befristete Einfuhrbestimmungen für Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände mit hohem Risiko, 
die Festlegung von Verfahren für die Auflistung von Pflanzen mit 
hohem Risiko, den Inhalt von Pflanzengesundheitszeugnissen, 
die Verwendung von Pflanzenpässen und in Bezug auf bestimmte 
Berichtspflichten für abgegrenzte Gebiete und Erhebungen über 
Schädlinge 

COM(2023) 661 final; Ratsdok. 14398/23 

Der Bundesrat hat gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG von der Vorlage Kenntnis ge-

nommen. 

Der Beschluss ist gemäß § 35 GO BR gefasst worden. 


